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Antrag: 084.L4-98/2022

Stand: 15.03.2022
Vervielfältigung für gewerbliche Zwecke ist verboten.

(§§ 5 und 9 des Nds. Vermessungsgesetz 

vom 12.12.2002, Nds. GVBI. 2003, S. 5)
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Katasteramt Gifhorn

Am Schloßgarten 6, 38518 Gifhorn

Email: katasteramt-gf@
lgln.niedersachsen.de

Antrag: 084.L4-99/2022

Stand: 17.03.2022
Gemeinde: Gifhorn

Gemarkung: Isenbüttel

Hinweis:

Vervielfältigung für gewerbliche Zwecke ist verboten.

(§§ 5 und 9 des Nds. Vermessungsgesetz vom 12.12.2002,

Nds. GVBI. 2003, S. 5)
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1. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

2. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Planzeichenerklärung

Hinweise und nachrichtliche Übernahme
Landschaftsschutzgebiet (LSG)
"Allertal-Barnbruch und angrenzende Landschaftsteile"LSG

Textliche Festsetzungen
1.  Oberflächenentwässerung

    1.1.   Im gesamten Plangebiet ist das Niederschlagswasser zu bewirtschaften (versickern oder einer
Weiterverwendung zuzuführen) (§ 9 (1) Nr. 16 BauGB).

2.  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

     2.1.  Zur Vermeidung und Minimierung baubedingter Beeinträchtigungen , ist/sind

           -   zum Schutz der Avifauna die Baufeldfreilegung in der Zeit vom 01.03. - 30.09. unzulässig,

           -   zum Schutz der Fledermäuse und Fischotter Nachtarbeit nach Einbruch der Dunkelheit während der
Bauphase unzulässig,

           -   zum Schutz von Habitat- und Höhlenbäumen als potentielle Quartiere von Fledermäusen und
Höhlenbrütern eine qualifizierte Umweltbaubegleitung vorzunehmen. Bei Verlust von Habitat- und
Höhlenbäumen sind vor Fällung Ersatzbrutstätten von Fledermaus- und Brutvogel-Nistkästen an
Bestandsbäumen auf dem Flurstück 37/4, Flur 5 in der Gemarkung Isenbüttel in mindestens 3 bis 3,5
m Höhe zu errichten (Verhältnis 1:3),

           -   vor dem 01.03. ein Reptilienschutzzaun zu errichten. Die ggf. vorgefundenen Tiere sind
einzusammeln und qualifiziert in die Gemarkung Isenbüttel, Flur 4, Flurstück 91, 92 sowie Flur 3
Flurstück 88/4 umzusiedeln (die Flächenverfügbarkeit ist jeweils durch einen städtebaulichen Vertrag
gesichert). Die Ersatzhabitate sind mit mindestens je zwei Holzhaufen (ggf. ergänzt mit Steinen auf je
ca. 2-3 m Breite, 5-10 m Länge und ca. 1 m Höhe) auszustatten und dauerhaft zu unterhalten.

           -   die Grabenabschnitte im Randbereich des Radweges, die überbaut werden, sind vor Verfüllung auf
Amphibien und Libellenlarven abzusuchen. Die ggf. vorgefundenen Tiere sind in nicht beeinträchtigte
Gewässerabschnitte in der Gemarkung Calberlah, Flur 1, Flurstück 129/2 oder in die Stillgewässer in
der Gemarkung Isenbüttel, Flur 4, Flurstücke 92, 93 umzusiedeln (die Flächenverfügbarkeit ist jeweils
durch einen städtebaulichen Vertrag gesichert),

           -   Einzelbäume und Gehölzbestände entlang des geplanten Radweges und im unmittelbaren Umfeld der
Baustelleneinrichtungsflächen nach den Regeln der Technik (z. B. DIN 18920, RAS-LP 4, ZTV
Baumpflege) vor Beeinträchtigungen und Inanspruchnahme zu schützen.

     2.2.  Als funktionserhaltende Maßnahme, „measures to ensure the continious ecological functionality“ (CEF),
für den im Umfang von 0,03 ha vorgefundenen Sandtrockenrasen (RSZ) ist vor Baubeginn im Plangebiet
der Oberboden (mit Samenmaterial) im Bereich des vorhandenen Biotoptyps nach Schnitt der
ausgereiften Pflanzen zu entnehmen und auf die vorbereitete Fläche des Flurstücks 49/3 der Flur 9 in
der Gemarkung Isenbüttel zu übertragen. Zur Pflege und Gewährleistung der Entwicklung sind durch
Anflug eingebrachte Gehölzsämlinge regelmäßig zu entfernen. Die Fläche ist bedarfsweise 1 x im
Spätsommer/Frühherbst zu mähen, das Mahdgut ist abzuräumen. Hierzu ist ein jährliches Monitoring
über 5 Jahre durch eine qualifizierte Person vorzunehmen, das bei Bedarf verlängert werden kann. Die
Fläche ist dauerhaft als Sandtrockenrasen zu erhalten.

     2.3.  Die Straßen  und Radwegseitenbereiche sind beidseitig in einer Breite von je 0,75 m als halbruderale
Gras- und Staudenflur (UHT, UHM) zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Eine zweischürige Mahd
nicht vor dem 15.06. ist zulässig.

    2.4.   Nach Realisierung aller im Plan festgesetzten Maßnahmen verbleibt ein Ausgleichsdefizit.

             Dem Plangebiet werden externe Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet (§ 9 Abs. 1a BauGB).

             Als externe naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme (außerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches)
werden 7.800 Werteinheiten (WE) bezogen auf Quadratmeter bzw. 0,78 Werteinheiten (WE) bezogen
auf Hektar gemäß „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der
Bauleitplanung“ (2013) des Niedersächsischen Städtetages der Maßnahme Anpflanzen von Gehölzen
als Waldmantel und Entwicklung eines Eichen-Hainbuchen-Mischwaldes in der Gemarkung Isenbüttel,
Flur 9, Flurstück 49/3 zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt gemäß § 9 Abs. 1a BauGB.

Hinweise:
1.  Grundsätzlich wird eine projektbezogene Baugrunduntersuchung und ein Baugrundgutachten nach derzeit

geltenden Richtlinien erforderlich.

2.  Vorabinformationen zum Baugrund können dem Niedersächsischen Bodeninformationssystem NIBIS
(https://nibis.lbeg.de/cardomap3) entnommen werden.

3.  Bei der Durchführung von Baumaßnahmen ist das Artenschutzrecht zu beachten.

4.  Beim Auftreten archäologischer Funde / Befunde im Rahmen von Erdarbeiten ist die untere
Denkmalschutzbehörde und/ oder der Kreisarchäologe zu benachrichtigen. Funde und Befunde sind zu
sichern.

5.  Es besteht ein allgemeiner Kampfmittelverdacht. Beim Auffinden von Hinweisen auf Abwurfkampfmittel bei
Erdarbeiten ist umgehend der Kampfmittelbeseitigungsdienst, die zuständige Polizeidienststelle oder das
Ordnungsamt zu informieren.

6.  Nach der DIN 18920, RAS-LP 4, ZTV Baumpflege, können u.a. folgende Maßnahmen erforderlich werden:

-  Einhaltung des Mindestabstandes von 2,5 m zu Bestandsbäumen,

-  Schutzzäune im Wurzelbereich (Kronentraufe zzgl. 1,5 m) bzw. am Rand des Baufeldes für angrenzende
Gehölz- und Vegetationsbestände,

-  Schutzzäune für Einzelbäume im Wurzelbereich oder bei geringem Platzangebot Stammschutz durch
„Holzbohlenummantelung“,

-  ggf. Handschachtungen im Wurzelbereich, einschließlich Wurzelschnitt und -behandlung,

-  Kronenentlastungsschnitt bei erheblichem Wurzelverlust

7.  Zum Schutz des Schutzgutes Boden und Wasser ist folgendes zu beachten:

     Der Eintrag von Schmier- und Betriebsstoffen aus Maschinen und Baufahrzeugen in Boden und Grundwasser
ist u. a. durch regelmäßige Wartung und Anwendung von Schutzmaßnahmen zu vermeiden. Es sind dem
Stand der Technik entsprechende emissionsarme Maschinen und Baufahrzeuge zu verwenden. Die
Lagerung, Verwendung und Entsorgung von boden- und wassergefährdenden Stoffen, die auf der Baustelle
zum Einsatz kommen, ist fach- und sachgerecht vorzunehmen.

Nachrichtliche Übernahmen
Im Gebiet des Bebauungsplans ist mit dem Auftreten archäologischer Bodenfunde zu rechnen (Bodendenkmale
gemäß § 3 Abs. 4 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes - NDSchG). Erdarbeiten in diesem Gebiet
bedürfen daher einer denkmalrechtlichen Genehmigung (§ 13 NDSchG). Mit Auflagen zur Sicherung oder
vorherigen Ausgrabung muss gerechnet werden.

Verfahrensvermerke:

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Isenbüttel hat in seiner Sitzung am 15.07.2021 die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 111 „Ausbau Kreisstraße 114“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2
Abs. 1 BauGB am 28.03.2022 ortsüblich bekanntgemacht.

Isenbüttel, den  11.11.2022

 gez.    Frederick Meyer
Bürgermeister

Plangrundlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskataster

Maßstab: 1:1000

Die Verwertung ist nur für eigene oder nichtwirtschaftliche Zwecke und die nichtöffentliche Wiedergabe gestattet
(§ 5 Abs. 3, § 9 Abs. 1 Nr. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen in der bei
Inkrafttreten des Bebauungsplanes jeweils geltenden Fassung).

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie die Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 17.03.2022; AZ:
084.L4-99/2022). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch
einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Gifhorn,  den  14.11.2022

                                                              gez.   i.A.  Jürgens                                      L.S.
                                                                                                                               (Siegel)

LGLN
Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg
Katasteramt Gifhorn

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Gifhorn.

Gifhorn,  den  11.11.2022

                                gez.    Maike Klesen
Maike Klesen

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Isenbüttel hat in seiner Sitzung am 23.06.2022  dem Entwurf des
Bebauungsplanes mit der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 29.06.2022 ortsüblich bekanntgemacht. Der
Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung einschließlich der nach Einschätzung der Stadt wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen hat vom 08.07.2022 bis 08.08.2022 gem. § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich ausgelegen.

Isenbüttel,  den  11.11.2022

                                gez.    Frederick Meyer
Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Isenbüttel hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen in seiner Sitzung
am 25.10.2022 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Isenbüttel,  den  11.11.2022

                                gez.    Frederick Meyer
Bürgermeister

Inkrafttreten
Der Bebauungsplan ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am   15.11.2022                     im elektronischen
Verkündungsblatt   der  Samtgemeinde    Isenbüttel, Nr.    9        bekanntgemacht  worden.  Der Bebauungsplan
ist  damit    am                  15.11.2022                                 in Kraft getreten.

Isenbüttel,  den  15.11.2022                                   

                                gez.    Frederick Meyer
Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften / Mängel der Abwägung
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind beachtliche Verletzungen von
Verfahrens- oder Formvorschriften, von beachtlichen Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und
des Flächennutzungsplanes sowie beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges gem. § 215 Abs. 1 BauGB
nicht geltend gemacht worden.

Isenbüttel,                                        

Frederick Meyer
Bürgermeister

Präambel

Aufgrund § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 10 Abs. 1 und § 58 Abs. 1 Nr. 5
sowie Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der bei
Inkrafttreten des Bebauungsplanes jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Isenbüttel am
25.10.2022 diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den beistehenden textlichen
Festsetzungen als Satzung sowie die Begründung beschlossen.

Isenbüttel, den   11.11.2022

                                gez.   Frederick Meyer                              L.S.
Bürgermeister                (Siegel)

Verfahrensvermerke:

Bebauungsplan
"Ausbau  Kreisstraße 114"
Gemeinde Isenbüttel

Bearbeiter:   Hä/Ju
Datum:        11.10.2022
Maßstab:     1:1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung   © 2019
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- Die Pläne stellen keine Ausführungsplanung für die einzelnen Versorgungsunternehmen/Gewerke dar.

Elektroleitung Beleuchtung

Kabel Deutschland Vodafone
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